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Herrn 
Präsidenten des 
Nationalrates 
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des Nationalrates XVIU. Gesetzgebunssperiode 

.I 

61{~r! lAB 

1994 -06- 29 

ZU 6bOt/J 

Wien, am 28. Juni 1994 

Die Abgeordneten Dr. PARTIK-PABLE und Kollegen haben an mich 

am 5.5.1994 die schriftliche Anfrage Nr. 6602/J betreffend "Ab

schiebung von PKK~Sympatisanten" mit folgendem Wortlaut gerich

tet: 

"1. Wo befinden sich Külen Zeki bzw. Kanarya ömer derzeit? 

2. Wann und wohin werden Külen Zeki bzw. Kanarya ömer abge~cho

ben? 

3. Wie lautet der polizeiliche Bericht über die Vorfälle bei der 

versuchten Abschiebung von Külen Zeki bzw. Kanarya ömer? 

4. Wieviele Fälle sind Ihnen bekannt, wo für Mitglieder der PKK, 

durch SPö-Vertreter interveniert wurde? 

5. Wieviele dieser Fälle wurden vom Bundesministerium für Inne

res auf Grund von SPö Interventionen nachträglich saniert? 

6. Wie wollen Sie den Vollzug der Fremdengesetze sicherstellen, 

wenn es diesbezüglich immer wieder zu Interventionen von 

SPö-Vertretern kommt? 

7. MUß davon ausgegangen werden, daß Interventionen von SPö

Vertretern, trotz rechtlich eindeutig geklärten Sachverhal

ten, Aussicht auf Erfolg haben? 

Wenn nein, warum nicht?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Einer der Genannten wurde am 4. März 1994 in die Türkei abge

schoben. Der andere wurde am 12. Mai 1994 aus der Schubhaft ent

lassen, da die für das fremdenpolizeiliche Verfahren notwendigen 

Erhebungen der österreichischen Botschaft im Heimatstaat noch 

nicht abgeschlossen werden konnten. Ober eine Abschiebung kann 

erst nach Verfahrensabschluß entschieden werden. 

Zu-Erage-L 

Auf Grund massiven Widerstandes beim Besteigen des Flugzeuges 

lehnte die Fluglinie die Beförderung der Schubhäftlinge ab. In 

weiterer Folge wurde ein Polizeibeamter tätlich angegriffen und 

leicht. verletzt. 

Zu deI1 Fragen . .-.1.z. . ...:'L und~ 
Bei Oberbehörden wird oft interveniert. 

Das Bundesministerium für Inneres nimmt die von Privatperso

nen, rechtsfreundlichen Vertretern sowie von den verschiedensten 

politisch, sozial und humanitär engagierten Gruppierungen vorge

brachten Anliegen regelmäßig zum Anlaß, die entsprechenden Sach

verhalte und Verfahren im Rahmen der Fachaufsicht zu überprüfen. 

Der Vollzug des Fremdengesetzes wird dadurch nicht beeinträch

tigt. 

Eine Interventionsstatistik wird nicht geführt. 

Zu Frage 7: 

Nein. 

Jegliche Intervention wird, unabhängig von der Person oder 

der Organisation, die sie einbringt, gleich behandelt. Die zu 

treffenden Verfügungen orientieren sich ausschließlich an den vom 

Gesetz vorgegebenen Kriterien. 
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